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Gebührenordnung der Fachhochschule Bielefeld 
über Gebührentatbestände, Gebührensätze sowie Ermäßigungstatbestände 

im Bereich Information, Kommunikation, Medien 
vom 23.12.2005 

 
 
Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 , 30 Absätze 3 und 4 und 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes über die 
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW. 
190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.11.2004 (GV. NRW. S. 752) und aufgrund der Verordnung 
über die Erhebung von Gebühren im Bereich Information, Kommunikation, Medien nach § 30 
Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (GebO-IKM NRW) vom 18.08.2005 (GV. NRW. 
2005 S. 738) erlässt die Fachhochschule Bielefeld folgende IKM-Gebührenordnung: 
 
 

§ 1 
Ersatzleistung 

Bei Verlust eines Schließfachschlüssels wird eine Verwaltungsgebühr zur Ersatzbeschaffung in Höhe von 
15,00 Euro erhoben. 
 
 

§ 2 
Auslagenerstattung, Gebühren für besondere Dienstleistungen 

Für besondere Dienstleistungen werden folgende Gebühren erhoben: 
- Portogebühr für Benachrichtigung per Post   0,55 Euro 
- Fernleihbestellung  1,50 Euro 
 
- Schwarz-Weiß-Kopie bzw. -ausdruck DIN A 4  0,06 Euro 
- Schwarz-Weiß-Kopie bzw. -ausdruck DIN A 3  0,12 Euro 
- Farbkopie bzw. -ausdruck DIN A 4  0,15 Euro 
- Farbkopie bzw. -ausdruck DIN A 3  0,30 Euro 
 
- Ausleihe Kunstwerk  1,50 Euro 
 
Die Gemeinsame Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Aufbereitung und technische 
Umsetzung, den Vertrieb und den Bezug der Inhalte von Verbundstudien vom 06.05.2004 bleibt 
unberührt. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten und Bekanntgabe 

Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie wird im 
„Verkündungsblatt der Fachhochschule Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen“ bekannt gegeben. 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Fachhochschule Bielefeld vom 08.12.2005. 
 
 
Bielefeld, den 23.12.2005 
 
Die Rektorin  
der Fachhochschule Bielefeld 
 
 
gez. Rennen-Allhoff 
Prof. Dr. B. Rennen-Allhoff 


